
 

Schweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB) 

SR 210 

vom 10. Dezember 1907 

Zweiter Titel: Die juristischen Personen  
Erster Abschnitt Allgemeine Bestimmungen 

… 

Art. 55 
1 Die Organe sind berufen, dem Willen der juristischen Person 
Ausdruck zu geben. 

II. Betätigung 

2 Sie verpflichten die juristische Person sowohl durch den Ab-
schluss von Rechtsgeschäften als durch ihr sonstiges Verhalten. 
3 Für ihr Verschulden sind die handelnden Personen ausserdem 
persönlich verantwortlich. 
 
 
Obligationenrecht (OR) 

SR 220 

Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des 
Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Stand am 25. Juni 2002) 

Zweiter Abschnitt: Die Entstehung durch unerlaubte 
Handlungen 

Art. 41 
1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Ab-
sicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet. 

A. Haftung im all-
gemeinen 
I. Voraussetzungen 
der Haftung 2 Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer 

gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden 
zufügt. 
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Art. 42 
1 Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen. II. Festsetzung des 

Schadens 
2 Der nicht ziffernmässig nachweisbare Schaden ist nach Ermes-
sen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der 
Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen 
abzuschätzen. 

Art. 43 
1 Art und Grösse des Ersatzes für den eingetretenen Schaden be-
stimmt der Richter, der hiebei sowohl die Umstände als die 
Grösse des Verschuldens zu würdigen hat. 

III. Bestimmung 
des Ersatzes 

2 Wird Schadenersatz in Gestalt einer Rente zugesprochen, so ist 
der Schuldner gleichzeitig zur Sicherheitsleistung anzuhalten. 

Art. 44 
1 Hat der Geschädigte in die schädigende Handlung eingewilligt, 
oder haben Umstände, für die er einstehen muss, auf die Entste-
hung oder Verschlimmerung des Schadens eingewirkt oder die 
Stellung des Ersatzpflichtigen sonst erschwert, so kann der Rich-
ter die Ersatzpflicht ermässigen oder gänzlich von ihr entbinden.  

IV. Herab-
setzungsgründe 

2 Würde ein Ersatzpflichtiger, der den Schaden weder absichtlich 
noch grobfahrlässig verursacht hat, durch Leistung des Ersatzes in 
eine Notlage versetzt, so kann der Richter auch aus diesem 
Grunde die Ersatzpflicht ermässigen. 

Art. 45 
1 Im Falle der Tötung eines Menschen sind die entstandenen Kos-
ten, insbesondere diejenigen der Bestattung, zu ersetzen. 

V. Besondere Fälle 
1. Tötung und 
Körperverletzung 
a. Schadenersatz 
bei Tötung 

2 Ist der Tod nicht sofort eingetreten, so muss namentlich auch für 
die Kosten der versuchten Heilung und für die Nachteile der Ar-
beitsunfähigkeit Ersatz geleistet werden. 
3 Haben andere Personen durch die Tötung ihren Versorger verlo-
ren, so ist auch für diesen Schaden Ersatz zu leisten. 

Art. 46 
1 Körperverletzung gibt dem Verletzten Anspruch auf Ersatz der 
Kosten, sowie auf Entschädigung für die Nachteile gänzlicher 

b. Schadenersatz 
bei Körperver-
letzung 
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oder teilweiser Arbeitsunfähigkeit, unter Berücksichtigung der Er-
schwerung des wirtschaftlichen Fortkommens. 
2 Sind im Zeitpunkte der Urteilsfällung die Folgen der Verletzung 
nicht mit hinreichender Sicherheit festzustellen, so kann der 
Richter bis auf zwei Jahre, vom Tage des Urteils an gerechnet, 
dessen Abänderung vorbehalten. 

Art. 47 
Bei Tötung eines Menschen oder Körperverletzung kann der 
Richter unter Würdigung der besonderen Umstände dem Verletz-
ten oder den Angehörigen des Getöteten eine angemessene Geld-
summe als Genugtuung zusprechen. 

c. Leistung von 
Genugtuung 

Art. 49 

1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat 
Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern 
die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders 
wiedergutgemacht worden ist. 

3. Bei Verletzung 
der Persönlichkeit 

… 

Art. 50 
1 Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, sei es als 
Anstifter, Urheber oder Gehilfen, so haften sie dem Geschädigten 
solidarisch. 

VI. Haftung meh-
rerer 
1. Bei unerlaubter 
Handlung 

2 Ob und in welchem Umfange die Beteiligten Rückgriff 
gegeneinander haben, wird durch richterliches Ermessen be-
stimmt. 
3 Der Begünstiger haftet nur dann und nur soweit für Ersatz, als er 
einen Anteil an dem Gewinn empfangen oder durch seine Beteili-
gung Schaden verursacht hat. 

Art. 51 
1 Haften mehrere Personen aus verschiedenen Rechtsgründen, sei 
es aus unerlaubter Handlung, aus Vertrag oder aus Gesetzesvor-
schrift dem Verletzten für denselben Schaden, so wird die Be-
stimmung über den Rückgriff unter Personen, die einen Schaden 
gemeinsam verschuldet haben, entsprechend auf sie angewendet. 

2. Bei verschiede-
nen Rechtsgründen 

2 Dabei trägt in der Regel derjenige in erster Linie den Schaden, 
der ihn durch unerlaubte Handlung verschuldet hat, und in letzter 
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Linie derjenige, der ohne eigene Schuld und ohne vertragliche 
Verpflichtung nach Gesetzesvorschrift haftbar ist. 
… 

Art. 55 
1 Der Geschäftsherr haftet für den Schaden, den seine Arbeitneh-
mer oder andere Hilfspersonen in Ausübung ihrer dienstlichen 
oder geschäftlichen Verrichtungen verursacht haben, wenn er 
nicht nachweist, dass er alle nach den Umständen gebotene Sorg-
falt angewendet hat, um einen Schaden dieser Art zu verhüten, 
oder dass der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt ein-
getreten wäre. 

C. Haftung des Ge-
schäftsherrn 

2 Der Geschäftsherr kann auf denjenigen, der den Schaden gestif-
tet hat, insoweit Rückgriff nehmen, als dieser selbst schadener-
satzpflichtig ist. 
… 

Art. 60 
1 Der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung verjährt in ei-
nem Jahre von dem Tage hinweg, wo der Geschädigte Kenntnis 
vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt 
hat, jedenfalls aber mit dem Ablaufe von zehn Jahren, vom Tage 
der schädigenden Handlung an gerechnet. 

F. Verjährung 

2 Wird jedoch die Klage aus einer strafbaren Handlung hergeleitet, 
für die das Strafrecht eine längere Verjährung vorschreibt, so gilt 
diese auch für den Zivilanspruch. 
3 Ist durch die unerlaubte Handlung gegen den Verletzten eine 
Forderung begründet worden, so kann dieser die Erfüllung auch 
dann verweigern, wenn sein Anspruch aus der unerlaubten Hand-
lung verjährt ist. 
… 
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Zweiter Abschnitt: Die Folgen der Nichterfüllung 

Art. 97 
1 Kann die Erfüllung der Verbindlichkeit überhaupt nicht oder 
nicht gehörig bewirkt werden, so hat der Schuldner für den daraus 
entstehenden Schaden Ersatz zu leisten, sofern er nicht beweist, 
dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle. 

A. Ausbleiben der 
Erfüllung 
I. Ersatzpflicht des 
Schuldners 
1. Im allgemeinen 

2 Die Art der Zwangsvollstreckung steht unter den Bestimmungen 
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechtes und der eidgenössi-
schen und kantonalen Vollstreckungsvorschriften. 
… 

Art. 99 
1 Der Schuldner haftet im allgemeinen für jedes Verschulden. II. Mass der Haf-

tung und Umfang 
des Schadener-
satzes 
1. Im allgemeinen 

2 Das Mass der Haftung richtet sich nach der besonderen Natur 
des Geschäftes und wird insbesondere milder beurteilt, wenn das 
Geschäft für den Schuldner keinerlei Vorteil bezweckt. 
3 Im übrigen finden die Bestimmungen über das Mass der Haftung 
bei unerlaubten Handlungen auf das vertragswidrige Verhalten 
entsprechende Anwendung. 

Art. 100 
1 Eine zum voraus getroffene Verabredung, wonach die Haftung 
für rechtswidrige Absicht oder grobe Fahrlässigkeit ausgeschlos-
sen sein würde, ist nichtig. 

2. Wegbedingung 
der Haftung 

2 Auch ein zum voraus erklärter Verzicht auf Haftung für leichtes 
Verschulden kann nach Ermessen des Richters als nichtig be-
trachtet werden, wenn der Verzichtende zur Zeit seiner Erklärung 
im Dienst des anderen Teiles stand, oder wenn die Verantwort-
lichkeit aus dem Betriebe eines obrigkeitlich konzessionierten 
Gewerbes folgt. 
3 Vorbehalten bleiben die besonderen Vorschriften über den 
Versicherungsvertrag. 

Art. 101 
1 Wer die Erfüllung einer Schuldpflicht oder die Ausübung eines 
Rechtes aus einem Schuldverhältnis, wenn auch befugterweise, 
durch eine Hilfsperson, wie Hausgenossen oder Arbeitnehmer 

3. Haftung für 
Hilfspersonen 
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vornehmen lässt, hat dem andern den Schaden zu ersetzen, den die 
Hilfsperson in Ausübung ihrer Verrichtungen verursacht. 
2 Diese Haftung kann durch eine zum voraus getroffene Verabre-
dung beschränkt oder aufgehoben werden. 
3 Steht aber der Verzichtende im Dienst des andern oder folgt die 
Verantwortlichkeit aus dem Betriebe eines obrigkeitlich konzessi-
onierten Gewerbes, so darf die Haftung höchstens für leichtes 
Verschulden wegbedungen werden. 
… 

Vierter Titel: Besondere Verhältnisse bei Obligationen 

Erster Abschnitt: Die Solidarität 
… 

Art. 144 
1 Der Gläubiger kann nach seiner Wahl von allen Solidarschuld-
nern je nur einen Teil oder das Ganze fordern. 

II. Verhältnis zwi-
schen Gläubiger 
und Schuldner 
1. Wirkung 
a. Haftung der 
Schuldner 

2 Sämtliche Schuldner bleiben so lange verpflichtet, bis die ganze 
Forderung getilgt ist. 
… 

Art. 148 
1 Sofern sich aus dem Rechtsverhältnisse unter den Solidarschuld-
nern nicht etwas anderes ergibt, hat von der an den Gläubiger ge-
leisteten Zahlung ein jeder einen gleichen Teil zu übernehmen. 

III. Verhältnis un-
ter den Solidar-
schuldnern 
1. Beteiligung 

2 Bezahlt ein Solidarschuldner mehr als seinen Teil, so hat er für 
den Mehrbetrag Rückgriff auf seine Mitschuldner. 
3 Was von einem Mitschuldner nicht erhältlich ist, haben die übri-
gen gleichmässig zu tragen. 
… 

Art. 149 
1 Auf den rückgriffsberechtigten Solidarschuldner gehen in 
demselben Masse, als er den Gläubiger befriedigt hat, dessen 
Rechte über. 

2. Übergang der 
Gläubigerrechte 
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2 Der Gläubiger ist dafür verantwortlich, dass er die rechtliche 
Lage des einen Solidarschuldners nicht zum Schaden der übrigen 
besser stelle. 

Dritter Abschnitt: Haft- und Reugeld. Lohnabzüge. Kon-
ventionalstrafe 
… 

Art. 160 
1 Wenn für den Fall der Nichterfüllung oder der nicht richtigen Er-
füllung eines Vertrages eine Konventionalstrafe versprochen ist, 
so ist der Gläubiger mangels anderer Abrede nur berechtigt, ent-
weder die Erfüllung oder die Strafe zu fordern. 

C. Konventional-
strafe 
I. Recht des Gläu-
bigers 
1. Verhältnis der 
Strafe zur Ver-
tragserfüllung 2 Wurde die Strafe für Nichteinhaltung der Erfüllungszeit oder des 

Erfüllungsortes versprochen, so kann sie nebst der Erfüllung des 
Vertrages gefordert werden, solange der Gläubiger nicht aus-
drücklich Verzicht leistet oder die Erfüllung vorbehaltlos an-
nimmt. 
3 Dem Schuldner bleibt der Nachweis vorbehalten, dass ihm gegen 
Erlegung der Strafe der Rücktritt freistehen sollte. 

Art. 161 
1 Die Konventionalstrafe ist verfallen, auch wenn dem Gläubiger 
kein Schaden erwachsen ist. 

2. Verhältnis der 
Strafe zum Scha-
den 

2 Übersteigt der erlittene Schaden den Betrag der Strafe, so kann 
der Gläubiger den Mehrbetrag nur so weit einfordern, als er ein 
Verschulden nachweist. 

Art. 162 
1 Die Abrede, dass Teilzahlungen im Falle des Rücktrittes dem 
Gläubiger verbleiben sollen, ist nach den Vorschriften über die 
Konventionalstrafe zu beurteilen. 

3. Verfall von 
Teilzahlungen 

Art. 163 
1 Die Konventionalstrafe kann von den Parteien in beliebiger 
Höhe bestimmt werden. 

II. Höhe, Ungül-
tigkeit und Herab-
setzung der Strafe 

2 Sie kann nicht gefordert werden, wenn sie ein widerrechtliches 
oder unsittliches Versprechen bekräftigen soll und, mangels ande-
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rer Abrede, wenn die Erfüllung durch einen vom Schuldner nicht 
zu vertretenden Umstand unmöglich geworden ist. 
3 Übermässig hohe Konventionalstrafen hat der Richter nach sei-
nem Ermessen herabzusetzen. 
… 

Zweite Abteilung: Die einzelnen Vertragsverhältnisse 

Sechster Titel: Kauf und Tausch 
… 

Art. 197 
1 Der Verkäufer haftet dem Käufer sowohl für die zugesicherten 
Eigenschaften als auch dafür, dass die Sache nicht körperliche 
oder rechtliche Mängel habe, die ihren Wert oder ihre Tauglich-
keit zu dem vorausgesetzten Gebrauche aufheben oder erheblich 
mindern. 

III. Gewährleistung 
wegen Mängel der 
Kaufsache 
1. Gegenstand der 
Gewährleistung 
a. Im allgemeinen 

2 Er haftet auch dann, wenn er die Mängel nicht gekannt hat. 
… 

Art. 199 
Eine Vereinbarung über Aufhebung oder Beschränkung der Ge-
währspflicht ist ungültig, wenn der Verkäufer dem Käufer die 
Gewährsmängel arglistig verschwiegen hat. 

2. Wegbedingung 

Art. 200 
1 Der Verkäufer haftet nicht für Mängel, die der Käufer zur Zeit 
des Kaufes gekannt hat. 

3. Vom Käufer ge-
kannte Mängel 

2 Für Mängel, die der Käufer bei Anwendung gewöhnlicher Auf-
merksamkeit hätte kennen sollen, haftet der Verkäufer nur dann, 
wenn er deren Nichtvorhandensein zugesichert hat. 

Art. 201 
1 Der Käufer soll, sobald es nach dem üblichen Geschäftsgange 
tunlich ist, die Beschaffenheit der empfangenen Sache prüfen und, 
falls sich Mängel ergeben, für die der Verkäufer Gewähr zu leis-
ten hat, diesem sofort Anzeige machen. 

4. Mängelrüge 
a. Im allgemeinen 
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2 Versäumt dieses der Käufer, so gilt die gekaufte Sache als 
genehmigt, soweit es sich nicht um Mängel handelt, die bei der 
übungsgemässen Untersuchung nicht erkennbar waren. 
3 Ergeben sich später solche Mängel, so muss die Anzeige sofort 
nach der Entdeckung erfolgen, widrigenfalls die Sache auch rück-
sichtlich dieser Mängel als genehmigt gilt. 
… 

Art. 203 
Bei absichtlicher Täuschung des Käufers durch den Verkäufer 
findet eine Beschränkung der Gewährleistung wegen versäumter 
Anzeige nicht statt. 

5. Absichtliche 
Täuschung 

… 

Art. 205 
1 Liegt ein Fall der Gewährleistung wegen Mängel der Sache vor, 
so hat der Käufer die Wahl, mit der Wandelungsklage den Kauf 
rückgängig zu machen oder mit der Minderungsklage Ersatz des 
Minderwertes der Sache zu fordern. 

7. Inhalt der Klage 
des Käufers 
a. Wandelung oder 
Minderung 

2 Auch wenn die Wandelungsklage angestellt worden ist, steht es 
dem Richter frei, bloss Ersatz des Minderwertes zuzusprechen, so-
fern die Umstände es nicht rechtfertigen, den Kauf rückgängig zu 
machen. 
3 Erreicht der geforderte Minderwert den Betrag des Kaufpreises, 
so kann der Käufer nur die Wandelung verlangen. 
… 

Art. 208 
1 Wird der Kauf rückgängig gemacht, so muss der Käufer die Sa-
che nebst dem inzwischen bezogenen Nutzen dem Verkäufer zu-
rückgeben. 

8. Durchführung 
der Wandelung 
a. Im allgemeinen 

2 Der Verkäufer hat den gezahlten Verkaufspreis samt Zinsen zu-
rückzuerstatten und überdies, entsprechend den Vorschriften über 
die vollständige Entwehrung, die Prozesskosten, die Verwendun-
gen und den Schaden zu ersetzen, der dem Käufer durch die Liefe-
rung fehlerhafter Ware unmittelbar verursacht worden ist. 
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3 Der Verkäufer ist verpflichtet, den weitern Schaden zu ersetzen, 
sofern er nicht beweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last 
falle. 
… 

Art. 210 
1 Die Klagen auf Gewährleistung wegen Mängel der Sache verjäh-
ren mit Ablauf eines Jahres nach deren Ablieferung an den Käu-
fer, selbst wenn dieser die Mängel erst später entdeckt, es sei 
denn, dass der Verkäufer eine Haftung auf längere Zeit übernom-
men hat. 

9. Verjährung 

2 Die Einreden des Käufers wegen vorhandener Mängel bleiben 
bestehen, wenn innerhalb eines Jahres nach Ablieferung die vor-
geschriebene Anzeige an den Verkäufer gemacht worden ist. 
3 Die mit Ablauf eines Jahres eintretende Verjährung kann der 
Verkäufer nicht geltend machen, wenn ihm eine absichtliche Täu-
schung des Käufers nachgewiesen wird. 
… 

Zehnter Titel: Der Arbeitsvertrag 
… 

Art. 321a 
1 Der Arbeitnehmer hat die ihm übertragene Arbeit sorgfältig 
auszuführen und die berechtigten Interessen des Arbeitgebers in 
guten Treuen zu wahren. 

II. Sorgfalts- und 
Treuepflicht 

2 Er hat Maschinen, Arbeitsgeräte, technische Einrichtungen und 
Anlagen sowie Fahrzeuge des Arbeitgebers fachgerecht zu bedie-
nen und diese sowie Material, die ihm zur Ausführung der Arbeit 
zur Verfügung gestellt werden, sorgfältig zu behandeln. 
3 Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses darf der Arbeitneh-
mer keine Arbeit gegen Entgelt für einen Dritten leisten, soweit er 
dadurch seine Treuepflicht verletzt, insbesondere den Arbeitgeber 
konkurrenziert. 
4 Der Arbeitnehmer darf geheim zu haltende Tatsachen, wie na-
mentlich Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse, von denen er 
im Dienst des Arbeitgebers Kenntnis erlangt, während des Ar-
beitsverhältnisses nicht verwerten oder anderen mitteilen; auch 
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nach dessen Beendigung bleibt er zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet, soweit es zur Wahrung der berechtigten Interessen des 
Arbeitgebers erforderlich ist. 
… 

Art. 321e 
1 Der Arbeitnehmer ist für den Schaden verantwortlich, den er ab-
sichtlich oder fahrlässig dem Arbeitgeber zufügt. 

VI. Haftung des 
Arbeitnehmers 

2 Das Mass der Sorgfalt, für die der Arbeitnehmer einzustehen hat, 
bestimmt sich nach dem einzelnen Arbeitsverhältnis, unter Be-
rücksichtigung des Berufsrisikos, des Bildungsgrades oder der 
Fachkenntnisse, die zu der Arbeit verlangt werden, sowie der Fä-
higkeiten und Eigenschaften des Arbeitnehmers, die der Arbeitge-
ber gekannt hat oder hätte kennen sollen. 
… 

Elfter Titel: Der Werkvertrag 

Art. 363 
Durch den Werkvertrag verpflichtet sich der Unternehmer zur 
Herstellung eines Werkes und der Besteller zur Leistung einer 
Vergütung. 

A. Begriff 

Art. 364 
1 Der Unternehmer haftet im allgemeinen für die gleiche Sorgfalt 
wie der Arbeitnehmer im Arbeitsverhältnis. 

B. Wirkungen 
I. Pflichten des 
Unternehmers 
1. Im allgemeinen … 

Art. 365 
1 Soweit der Unternehmer die Lieferung des Stoffes übernommen 
hat, haftet er dem Besteller für die Güte desselben und hat Gewähr 
zu leisten wie ein Verkäufer. 

2. Betreffend den 
Stoff 

2 Den vom Besteller gelieferten Stoff hat der Unternehmer mit al-
ler Sorgfalt zu behandeln, über dessen Verwendung Rechenschaft 
abzulegen und einen allfälligen Rest dem Besteller zurückzuge-
ben. 
3 Zeigen sich bei der Ausführung des Werkes Mängel an dem vom 
Besteller gelieferten Stoffe oder an dem angewiesenen Baugrunde, 
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oder ergeben sich sonst Verhältnisse, die eine gehörige oder 
rechtzeitige Ausführung des Werkes gefährden, so hat der Unter-
nehmer dem Besteller ohne Verzug davon Anzeige zu machen, 
widrigenfalls die nachteiligen Folgen ihm selbst zur Last fallen. 

Art. 367 
1 Nach Ablieferung des Werkes hat der Besteller, sobald es nach 
dem üblichen Geschäftsgange tunlich ist, dessen Beschaffenheit 
zu prüfen und den Unternehmer von allfälligen Mängeln in 
Kenntnis zu setzen. 

4. Haftung für 
Mängel 
a. Feststellung der 
Mängel 

2 Jeder Teil ist berechtigt, auf seine Kosten eine Prüfung des Wer-
kes durch Sachverständige und die Beurkundung des Befundes zu 
verlangen. 

Art. 368 
1 Leidet das Werk an so erheblichen Mängeln oder weicht es sonst 
so sehr vom Vertrage ab, dass es für den Besteller unbrauchbar ist 
oder dass ihm die Annahme billigerweise nicht zugemutet werden 
kann, so darf er diese verweigern und bei Verschulden des Unter-
nehmers Schadenersatz fordern. 

b. Recht des Be-
stellers bei Män-
geln 

2 Sind die Mängel oder die Abweichungen vom Vertrage minder 
erheblich, so kann der Besteller einen dem Minderwerte des Wer-
kes entsprechenden Abzug am Lohne machen oder auch, sofern 
dieses dem Unternehmer nicht übermässige Kosten verursacht, die 
unentgeltliche Verbesserung des Werkes und bei Verschulden 
Schadenersatz verlangen. 
3 Bei Werken, die auf dem Grund und Boden des Bestellers errich-
tet sind und ihrer Natur nach nur mit unverhältnismässigen 
Nachteilen entfernt werden können, stehen dem Besteller nur die 
im zweiten Absatz dieses Artikels genannten Rechte zu. 

Art. 369 
Die dem Besteller bei Mangelhaftigkeit des Werkes gegebenen 
Rechte fallen dahin, wenn er durch Weisungen, die er entgegen 
den ausdrücklichen Abmahnungen des Unternehmers über die 
Ausführung erteilte, oder auf andere Weise die Mängel selbst ver-
schuldet hat. 

c. Verantwortlich-
keit des Bestellers 

12 



Obligationenrecht 

Art. 370 
1 Wird das abgelieferte Werk vom Besteller ausdrücklich oder 
stillschweigend genehmigt, so ist der Unternehmer von seiner 
Haftpflicht befreit, soweit es sich nicht um Mängel handelt, die 
bei der Abnahme und ordnungsmässigen Prüfung nicht erkennbar 
waren oder vom Unternehmer absichtlich verschwiegen wurden. 

d. Genehmigung 
des Werkes 

2 Stillschweigende Genehmigung wird angenommen, wenn der 
Besteller die gesetzlich vorgesehene Prüfung und Anzeige unter-
lässt. 
3 Treten die Mängel erst später zu Tage, so muss die Anzeige so-
fort nach der Entdeckung erfolgen, widrigenfalls das Werk auch 
rücksichtlich dieser Mängel als genehmigt gilt. 

Art. 371 
1 Die Ansprüche des Bestellers wegen Mängel des Werkes verjäh-
ren gleich den entsprechenden Ansprüchen des Käufers. 

e. Verjährung 

… 

Dreizehnter Titel: Der Auftrag 
… 

Art. 398 
1 Der Beauftragte haftet im allgemeinen für die gleiche Sorgfalt 
wie der Arbeitnehmer im Arbeitsverhältnis. 

2. Haftung für ge-
treue Ausführung 
a. Im allgemeinen 

2 Er haftet dem Auftraggeber für getreue und sorgfältige Ausfüh-
rung des ihm übertragenen Geschäftes. 
3 Er hat das Geschäft persönlich zu besorgen, ausgenommen, 
wenn er zur Übertragung an einen Dritten ermächtigt oder durch 
die Umstände genötigt ist, oder wenn eine Vertretung übungsge-
mäss als zulässig betrachtet wird. 
… 
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Bundesgesetz über die Produktehaftpflicht (PrHG) 

SR 221.112.944 

vom 8. Juni 1993 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
gestützt auf Artikel 64 der Bundesverfassung, nach Einsicht in die Botschaft des 
Bundesrates vom 24. Februar 1993, 
beschliesst: 

Art. 1 Grundsatz 
1 Die herstellende Person (Herstellerin) haftet für den Schaden, wenn ein fehler-
haftes Produkt dazu führt, dass: 
a. eine Person getötet oder verletzt wird; 
b. eine Sache beschädigt oder zerstört wird, die nach ihrer Art gewöhnlich zum 

privaten Gebrauch oder Verbrauch bestimmt und vom Geschädigten haupt-
sächlich privat verwendet worden ist. 

2 Die Herstellerin haftet nicht für den Schaden am fehlerhaften Produkt. 

Art. 2 Herstellerin 

1 Als Herstellerin im Sinne dieses Gesetzes gilt: 
a. die Person, die das Endprodukt, einen Grundstoff oder ein Teilprodukt herge-

stellt hat; 
b. jede Person, die sich als Herstellerin ausgibt, indem sie ihren Namen, ihr 

Warenzeichen oder ein anderes Erkennungszeichen auf dem Produkt an-
bringt; 

c. jede Person, die ein Produkt zum Zweck des Verkaufs, der Vermietung, des 
Mietkaufs oder einer andern Form des Vertriebs im Rahmen ihrer geschäftli-
chen Tätigkeit einführt; dabei bleiben abweichende Bestimmungen in völker-
rechtlichen Verträgen vorbehalten. 

2 Kann die Herstellerin des Produkts nicht festgestellt werden, so gilt jede Person 
als Herstellerin, welche das Produkt geliefert hat, sofern sie dem Geschädigten 
nach einer entsprechenden Aufforderung nicht innerhalb einer angemessenen 
Frist die Herstellerin oder die Person nennt, die ihr das Produkt geliefert hat. 
3 Absatz 2 gilt auch für Produkte, bei denen nicht festgestellt werden kann, wer 
sie eingeführt hat, selbst wenn der Name der Herstellerin angegeben ist. 
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Produktehaftungsgesetz 

Art. 3 Produkt 
1 Als Produkte im Sinne dieses Gesetzes gelten: 
a. jede bewegliche Sache, auch wenn sie einen Teil einer anderen beweglichen 

Sache oder einer unbeweglichen Sache bildet, und 
b. Elektrizität. 
2 Landwirtschaftliche Bodenerzeugnisse sowie Tierzucht-, Fischerei- und Jagder-
zeugnisse gelten erst dann als Produkte, wenn sie einer ersten Verarbeitung un-
terzogen worden sind. 

Art. 4 Fehler 
1 Ein Produkt ist fehlerhaft, wenn es nicht die Sicherheit bietet, die man unter Be-
rücksichtigung aller Umstände zu erwarten berechtigt ist; insbesondere sind zu 
berücksichtigen: 
a. die Art und Weise, in der es dem Publikum präsentiert wird;  
b. der Gebrauch, mit dem vernünftigerweise gerechnet werden kann;  
c. der Zeitpunkt, in dem es in Verkehr gebracht wurde. 
2 Ein Produkt ist nicht allein deshalb fehlerhaft, weil später ein verbessertes Pro-
dukt in Verkehr gebracht wurde. 

Art. 5 Ausnahmen von der Haftung 
1 Die Herstellerin haftet nicht, wenn sie beweist, dass: 
a. sie das Produkt nicht in Verkehr gebracht hat; 
b. nach den Umständen davon auszugehen ist, dass der Fehler, der den Schaden 

verursacht hat, noch nicht vorlag, als sie das Produkt in Verkehr brachte; 
c. sie das Produkt weder für den Verkauf oder eine andere Form des Vertriebs 

mit wirtschaftlichem Zweck hergestellt noch im Rahmen ihrer beruflichen 
Tätigkeit hergestellt oder vertrieben hat; 

d. der Fehler darauf zurückzuführen ist, dass das Produkt verbindlichen, hoheit-
lich erlassenen Vorschriften entspricht; 

e. der Fehler nach dem Stand der Wissenschaft und Technik im Zeitpunkt, in 
dem das Produkt in Verkehr gebracht wurde, nicht erkannt werden konnte. 

2 Die Herstellerin eines Grundstoffs oder eines Teilprodukts haftet ferner nicht, 
wenn sie beweist, dass der Fehler durch die Konstruktion des Produkts, in das der 
Grundstoff oder das Teilprodukt eingearbeitet wurde, oder durch die Anleitungen 
der Herstellerin dieses Produkts verursacht worden ist. 
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Gesetzestexte 

Art. 6 Selbstbehalt bei Sachschäden 
1 Der Geschädigte muss Sachschäden bis zur Höhe von 900 Franken selber tra-
gen. 
2 Der Bundesrat kann den Betrag gemäss Absatz 1 den veränderten Verhältnissen 
anpassen. 

Art. 7 Solidarhaftung 
Sind für den Schaden, der durch ein fehlerhaftes Produkt verursacht worden ist, 
mehrere Personen ersatzpflichtig, so haften sie solidarisch. 

Art. 8 Wegbedingung der Haftung 
Vereinbarungen, welche die Haftpflicht nach diesem Gesetz gegenüber dem Ge-
schädigten beschränken oder wegbedingen, sind nichtig. 

Art. 9 Verjährung 

Ansprüche nach diesem Gesetz verjähren drei Jahre nach dem Tag, an dem der 
Geschädigte Kenntnis vom Schaden, dem Fehler und von der Person der 
Herstellerin erlangt hat oder hätte erlangen müssen. 

Art. 10 Verwirkung 
1 Ansprüche nach diesem Gesetz verwirken zehn Jahre nach dem Tag, an dem die 
Herstellerin das Produkt, das den Schaden verursacht hat, in Verkehr gebracht 
hat. 
2 Die Verwirkungsfrist gilt als gewahrt, wenn gegen die Herstellerin binnen zehn 
Jahren geklagt wird. 

Art. 11 Verhältnis zu anderen Bestimmungen des eidgenössischen oder kantona-
len Rechts 
1 Soweit dieses Gesetz nichts anderes vorsieht, gelten die Bestimmungen des 
Obligationenrechts. 
2 Schadenersatzansprüche aufgrund des Obligationenrechts oder anderer Bestim-
mungen des eidgenössischen oder des kantonalen öffentlichen Rechts bleiben 
dem Geschädigten gewahrt. 
3 Dieses Gesetz ist nicht anwendbar auf Schäden infolge eines nuklearen Zwi-
schenfalls. Abweichende Bestimmungen in völkerrechtlichen Verträgen sind 
vorbehalten. 
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Produktehaftungsgesetz 

Art. 12 Änderung bisherigen Rechts 
Das Kernenergiehaftpflichtgesetz vom 18. März 1983 wird wie folgt geändert: 
Art. 2 Abs. 1 Bst. b und c 

… 

Art. 13 Übergangsbestimmung 
Dieses Gesetz gilt nur für Produkte, die nach seinem Inkrafttreten in Verkehr ge-
bracht wurden. 

Art. 14 Referendum und Inkrafttreten 
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 

Datum des Inkrafttretens: 1. Januar 1994 
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Gesetzestexte 

Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag 
(VVG) 

SR 221.229.1 

vom 2. April 1908 (Stand am 3. Oktober 2000) 
… 

Art. 4 
1 Der Antragsteller hat dem Versicherer an Hand eines Fragebo-
gens oder auf sonstiges schriftliches Befragen alle für die Beur-
teilung der Gefahr erheblichen Tatsachen, soweit und so wie sie 
ihm beim Vertragsabschlusse bekannt sind oder bekannt sein 
müssen, schriftlich mitzuteilen. 

Anzeigepflicht 
beim Vertragsab-
schlusse 
a. Im allgemeinen 

2 Erheblich sind diejenigen Gefahrstatsachen, die geeignet sind, 
auf den Entschluss des Versicherers, den Vertrag überhaupt oder 
zu den vereinbarten Bedingungen abzuschliessen, einen Einfluss 
auszuüben. 
3 Die Gefahrstatsachen, auf welche die schriftlichen Fragen des 
Versicherers in bestimmter, unzweideutiger Fassung gerichtet 
sind, werden als erheblich vermutet. 

Art. 6 
Wenn der Anzeigepflichtige beim Abschlusse der Versicherung 
eine erhebliche Gefahrstatsache, die er kannte oder kennen 
musste, unrichtig mitgeteilt oder verschwiegen hat, so ist der Ver-
sicherer an den Vertrag nicht gebunden, wenn er binnen vier Wo-
chen, nachdem er von der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis 
erhalten hat, vom Vertrage zurücktritt. 

Folgen der ver-
letzten Anzeige-
pflicht 
a. Im allgemeinen 

Art. 14 
1 Der Versicherer haftet nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
oder der Anspruchsberechtigte das befürchtete Ereignis absicht-
lich herbeigeführt hat. 

Schuldhafte Her-
beiführung des be-
fürchteten Ereig-
nisses 

2 Hat der Versicherungsnehmer oder der Anspruchsberechtigte das 
Ereignis grobfahrlässig herbeigeführt, so ist der Versicherer be-
rechtigt, seine Leistung in einem dem Grade des Verschuldens 
entsprechenden Verhältnisse zu kürzen. 
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Versicherungsvertragsgesetz 

3 Ist das Ereignis absichtlich oder grobfahrlässig von einer Person 
herbeigeführt worden, die mit dem Versicherungsnehmer oder 
dem Anspruchsberechtigten in häuslicher Gemeinschaft lebt, oder 
für deren Handlungen der Versicherungsnehmer oder der An-
spruchsberechtigte einstehen muss, und hat er sich in der Beauf-
sichtigung, durch die Anstellung oder durch die Aufnahme jener 
Person einer groben Fahrlässigkeit schuldig gemacht, so kann der 
Versicherer seine Leistung in einem Verhältnisse kürzen, das dem 
Grade des Verschuldens des Versicherungsnehmers oder des An-
spruchsberechtigten entspricht. 
4 Hat der Versicherungsnehmer oder der Anspruchsberechtigte das 
Ereignis leichtfahrlässig herbeigeführt oder sich einer leichten 
Fahrlässigkeit im Sinne des vorhergehenden Absatzes schuldig 
gemacht, oder hat eine der übrigen dort aufgeführten Personen das 
Ereignis leichtfahrlässig herbeigeführt, so haftet der Versicherer in 
vollem Umfange. 

Art. 28 
1 Wenn der Versicherungsnehmer im Laufe der Versicherung eine 
wesentliche Gefahrserhöhung herbeigeführt hat, so ist der Versi-
cherer für die Folgezeit an den Vertrag nicht gebunden. 

Gefahrserhöhung 
mit Zutun des Ver-
sicherungsnehmers 

2 Die Gefahrserhöhung ist wesentlich, wenn sie auf der Änderung 
einer für die Beurteilung der Gefahr erheblichen Tatsache (Art. 4) 
beruht, deren Umfang die Parteien beim Vertragsabschlusse fest-
gestellt haben. 
3 Der Vertrag kann bestimmen, ob, in welchem Umfange und in 
welchen Fristen der Versicherungsnehmer dem Versicherer von 
solchen Gefahrserhöhungen Mitteilung zu machen hat. 

Art. 33 
Soweit dieses Gesetz nicht anders bestimmt, haftet der Versiche-
rer für alle Ereignisse, welche die Merkmale der Gefahr, gegen 
deren Folgen Versicherung genommen wurde, an sich tragen, es 
sei denn, dass der Vertrag einzelne Ereignisse in bestimmter, un-
zweideutiger Fassung von der Versicherung ausschliesst. 

Umfang der Gefahr 

Art. 48 
Gegenstand der Schadensversicherung kann jedes wirtschaftliche 
Interesse sein, das jemand am Ausbleiben eines befürchteten Er-
eignisses hat. 

Gegenstand der 
Versicherung 
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Gesetzestexte 
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Art. 61 
1 Der Anspruchsberechtigte ist verpflichtet, nach Eintritt des be-
fürchteten Ereignisses tunlichst für Minderung des Schadens zu 
sorgen. Er muss, wenn nicht Gefahr im Verzuge liegt, über die zu 
ergreifenden Massregeln die Weisung des Versicherers einholen 
und befolgen. 

Rettungspflicht 

2 Hat der Anspruchsberechtigte diese Pflichten in nicht zu 
entschuldigender Weise verletzt, so ist der Versicherer berechtigt, 
die Entschädigung um den Betrag zu kürzen, um den sie sich bei 
Erfüllung jener Obliegenheiten vermindert hätte. 

Art. 72 
1 Auf den Versicherer geht insoweit, als er Entschädigung geleis-
tet hat, der Ersatzanspruch über, der dem Anspruchsberechtigten 
gegenüber Dritten aus unerlaubter Handlung zusteht. 

Regressrecht des 
Versicherers 

2 Der Anspruchsberechtigte ist für jede Handlung, durch die er 
dieses Recht des Versicherers verkürzt, verantwortlich. 
3 Die Bestimmung des ersten Absatzes findet keine Anwendung, 
wenn der Schaden durch eine Person leichtfahrlässig herbeige-
führt worden ist, die mit dem Anspruchsberechtigten in häuslicher 
Gemeinschaft lebt oder für deren Handlungen der Anspruchsbe-
rechtigte einstehen muss. 
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